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Akteneinsicht nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Ihr Antrag 24. Februar 2024 

 

Sehr geehrter Herr Roux, 

auf Ihre Anfrage vom 24. Februar 2024 auf Akteneinsicht nach dem Berliner 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ergeht folgender 

Bescheid: 

1.  Der Antrag wird abgelehnt. 

2.  Gebühren werden nicht erhoben. 

Begründung  

Mit Ihrem Antrag haben Sie um Übersendung folgender Unterlagen gebeten: 

3.  Projektzeitplan für die Radverkehrsanlage an der Thielallee. 

4.  geänderten Verkehrszeichenpläne sowie zugehörige Begründungen. 

5.  Die Anweisung nebst Begründung sowie Anlagen, in der die Überarbeitung der Pläne 
gefordert wird. 
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6.  Eine Auflistung der Dokumente, die es zum Thema straßenbegleitende 
Parkplatzbelegung in der Thielallee sowie Nebenstraßen gibt. 

7.  Die Ausschreibung so wie die Auftragsvergabe insofern bereits vorhanden. 

Die von Ihnen beantragte Aktenauskunft kann nicht gewährt werden, da Ausschlussgründe 
nach § 10 Abs. 1 IFG vorliegen, wonach das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft bis 
zum Abschluss eines Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie für 
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung besteht.  

Eine Entscheidung zur Radverkehrsanlage Thielallee ist noch nicht erfolgt, entsprechend 
liegt keine abgeschlossene Verfahrenshandlung vor. Bislang handelt es sich lediglich um 
Zwischenergebnisse im innerbehördlichen Verfahren. 

Für die Ablehnung der Akteneinsicht wird keine Gebühr erhoben.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▎
▎
████
 
 
Widerspruchsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch statthaft. Er ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt, Columbiadamm 10, 12101 Berlin einzulegen. 
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